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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Kastorf plant die Aufstellung des B-Plans 16. Ziel der Planung ist die 
Ausweisung eines neuen Wohngebietes mit ca. 30 Baugrundstücken für 
eingeschossige Einzelhäuser.  

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine Lärmuntersuchungen erforderlich. 
Maßgebliche Lärmquelle ist der Verkehrslärm von der L 92 (Hauptstraße) und ggf. 
auch von der B 208. Basierend auf den Verkehrsbelastungen sind die auf das 
Plangebiet einwirkenden Immissionen zu berechnen und zu beurteilen. Grundlage für 
die Beurteilung aus städtebaulicher Sicht ist das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 [4]. 
Ggf. sind Lärmschutzmaßnahmen vorzuschlagen und Textvorschläge für 
Festsetzungen und Begründungen zu erarbeiten.  

2 Örtliche Situation 

Die örtliche Situation zeigt der Lageplan in Anlage 1. Das Plangebiet befindet sich in 
Kastorf nahe des nordöstlichen Ortsausganges unmittelbar südöstlich der L 92 
(Hauptstraße). Die neu geplanten Baugrundstücke liegen südöstlich der 
Bestandbebauung entlang der L 92. 

3 Beurteilungsgrundlagen 

Nach § 50 BImSchG [1] sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die 
für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Gemäß § 1 (6), Ziffer 1 BauGB [2] sind bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Die Beurteilung des 
dazu gehörenden Belanges Schallschutz erfolgt auf der Grundlage von Beiblatt 1 zu 
DIN 18005, Teil 1 [5]. 

Bei städtebaulichen Planungen bestehen grundsätzlich keine rechtsverbindlichen 
Grenzen für Lärmimmissionen. Die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen 
Lösung beurteilt sich ausschließlich nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes 
(§ 1 (7) in Verbindung mit § 1 (5) und § 1 (6) 1 BauGB) sowie nach den zur 
Verfügung stehenden Festsetzungsmöglichkeiten (§ 9 BauGB). Die Bauleitplanung 
hat demnach die Aufgabe, unterschiedliche Interessen im Sinne unterschiedlicher 
Bodennutzungen im Wege der Abwägung zu einem gerechten Ausgleich zu führen. 
Grenzen bestehen lediglich beim Überschreiten anderer rechtlicher Regelungen. 
Ansonsten sind vom Grundsatz her alle Belange - auch der des Immissions-
schutzes – als gleichwertig zu betrachten. 
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3.1 DIN 18001/1 Bbl. 1 

Bei Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm ist sicherzustellen, dass die Immissions-
richtwerte der entsprechenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 
eingehalten werden können. Ansonsten - insbesondere bei Verkehrslärm - gibt es 
bezüglich des Abwägungsspielraumes keine Regelungen.  

Gemäß DIN 18005/1 Bbl. 1 [4] gelten folgende Orientierungswerte: 

Orientierungswerte nach DIN 18005/1 Bbl. 1 
Gebietsnutzung Orientierungswerte in dB(A) 

 tags nachts 1) 
reine Wohn-, Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35 
allgemeine Wohn-, Kleinsiedlungs- und  
    Campingplatzgebiete 

 
55 

 
45 bzw. 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 
besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40 
Dorf- und Mischgebiete 60 50 bzw. 45 
Kern- und Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50 
sonstige Sondergebiete, soweit schutzbedürftig 2) 45 bis 65 35 bis 65 
 
1) Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm gelten, der höhere für 

Verkehrslärm.  
2) Soweit schutzbedürftig, je nach Nutzungsart. 

 

3.2 Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 

Die L 92 (Hauptstraße) existiert bereits und soll im Rahmen des B-Plan-Verfahrens 
auch nicht wesentlich geändert werden. Von daher ist die 16. BImSchV hier 
eigentlich nicht anzuwenden. In Fällen, wo die Orientierungswerte der DIN 18005/1 
Bbl. 1 überschritten sind, kann sie jedoch hilfsweise als zusätzliche 
Beurteilungsgrundlage im Rahmen der Abwägung herangezogen werden. Es sei 
angemerkt, dass deren Grenzwerte nicht nur vor Gefahren, sondern auch schon vor 
erheblichen Belästigungen schützen wollen (vgl. § 2 (1) der 16. BImSchV und 
§ 41 (1) und § 3 (1) des BImSchG). Sie markieren nicht den Übergang zur 
Gesundheitsgefährdung, sondern sind bewusst niedriger angesetzt.  

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen gilt die 
16. BImSchV [6]. Es gelten folgende Immissionsgrenzwerte:  

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV  
Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert  
 tags nachts 
in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 
in Kern-, Dorf- und Mischgebieten  64 dB(A) 54 dB(A) 
in reinen und allgemeinen Wohngebieten  und  
    Kleinsiedlungsgebieten  

 
59 dB(A) 

 
49 dB(A) 

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen  57 dB(A) 47 dB(A) 
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Im Fall von verschiedenen Verkehrswegen sind diese gesondert zu prüfen. 

3.3 Nutzungen und Schutzbedürftigkeit 

Für die Festlegung der Schutzbedürftigkeit ist von den Festsetzungen in 
Bebauungsplänen auszugehen. Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind 
entsprechend ihrer tatsächlich vorhandenen Nutzung zu beurteilen. 

Für die im Plangeltungsbereich gelegenen Baugrundstücke soll die Nutzung 
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. 

4 Belastungen und Emissionen 

Die durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastungen (durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke DTV, stündliche Verkehrsbelastungen tags/nachts sowie 
maßgebliche LKW-Anteile tags/nachts) betragen gemäß [11]: 

• L 92 
DTV2015 = 3.419 Kfz/24h    
Mt/Mn = 197/31 Kfz/h 
pt/pn = 3,8/3,4 % 

• B 208 
DTV2015 = 3.505 Kfz/24h    
Mt/Mn = 202/34 Kfz/h 
pt/pn = 5,3/6,8 %. 

Zur Hochrechnung der aus dem Jahr 2015 stammenden Zählergebnisse auf einen 
Prognosehorizont im Jahr 2030 wird ein Hochrechnungsfaktor von 1,0 % pro Jahr 
verwendet, womit sich folgende Belastungen ergeben: 

• L 92 
DTV2030 = 3.966 Kfz/24h    
Mt/Mn = 229/36 Kfz/h 
pt/pn = 3,8/3,4 % 

• B 208 
DTV2030 = 4.066 Kfz/24h    
Mt/Mn = 234/39 Kfz/h 
pt/pn = 5,3/6,8 %. 

Mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von v = 50 km/h und asphaltierten 
Straßenoberflächen berechnen sich nach RLS-90 Emissionen in Höhe von: 

• L 92  Lm,E = 56,9/48,7 dB(A) tags/nachts  
• B 208  Lm,E = 57,8/50,6 dB(A) tags/nachts 

5 Ausbreitungsberechnungen 

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen mit einem EDV-Programm nach den 
Rechenregeln der 16. BImSchV [6] bzw. RLS-90 [7]. Die Emissionshöhen für die Kfz 
betragen gemäß RLS-90  0,5 m über Fahrbahn. Die Berechnungen erfolgen 
flächenhaft als Lärmkarten. Die Immissionshöhe beträgt 6,0 m über Gelände, 
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entsprechend etwa dem 1. OG. Dabei werden Reflexionen und Abschirmungen 
straßennaher Bestandsgebäude berücksichtigt.  

6 Ergebnisse 

6.1 Beurteilungspegel 

Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm sind in Anlage 3.1 für den Tageszeitraum 
und in Anlage 3.2 für den Nachtzeitraum dargestellt. Die maßgeblichen 
Lärmimmissionen im Plangebiet sind auf die L 92 zurückzuführen. Wegen der 
größeren Entfernung spielen die von der B 208 ausgehenden Emissionen nur eine 
untergeordnete Rolle.  

Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich an der der L 92 nächstgelegenen 
Baugrenze im nördlichen Plangeltungsbereich. Tags ergibt sich hier Lr = 55 dB(A). 
Damit ist der Orientierungswert von 55 dB(A) tags im gesamten Plangebiet 
eingehalten.  

Nachts ergeben sich im Bereich aller überbaubaren Flächen in Höhe des EG 
Beurteilungspegel von bis zu Lr = 45 dB(A). Damit ist der Orientierungswert von 
45 dB(A) nachts eingehalten.  

Lediglich an Teilbereichen der nordwestlichen Baugrenzen der Baugrundstücke 1 bis 
3 Höhe des 1. OG ergeben sich nächtliche Überschreitungen (siehe gelb 
dargestellten Fläche in Anlage 3.2). Sie betragen bis zu 2 dB(A). Der 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) ist aber noch unterschritten.  

6.2 Lärmschutzmaßnahmen 

Im Allgemeinen ist aktivem Lärmschutzmaßnahmen der Vorzug zu geben. Eine 
3,0 m hohe LS-Wand entlang der nordwestlichen Baugrenze der Baugrundstücke 1 
bis 3 würde in Höhe des 1. OG keine spürbare Pegelminderung bewirken. Eine 
bessere Schutzwirkung könnte sich ergeben, wenn die LS-Wand dicht neben die 
L 92 platziert werden könnte. Da aber diese Flächen außerhalb des Plangeltungs-
bereiches liegen, kommt eine solche Lösung nicht in Frage.  

Ersatzweise werden passive Lärmschutzmaßnahmen für Schlaf- und Kinderzimmer 
vorgeschlagen. Die Dimensionierung erfolgt nach DIN 4109 Teil 1 und 2 (Ausgabe 
07-2016). Die maßgeblichen Außenlärmpegel La berechnen sich gemäß Abs. 4.4.5 
der DIN 4109-2 durch Addition von 3 dB(A) zum Beurteilungspegel tags oder bei 
Schlafräumen durch Addition von (10+3) dB(A) zum Beurteilungspegel nachts. Damit 
ergibt sich für die Baugrundstücke 1 bis 3 La = 59 bis 60 dB(A), entsprechend 
Lärmpegelbereich II nach DIN 4109.  

Die Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen im LPB II werden 
von üblichen Bauausführungen aufgrund der Wärmeschutzanforderungen 
automatisch erreicht. Etwaige Festsetzungen im B-Plan 16 sind deshalb nicht 
erforderlich.  
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7 Zusammenfassung 

Der Orientierungswert für WA-Gebiete von 55 dB(A) tags wird überall, der Nachtwert 
von 45 dB(A) nahezu überall eingehalten. Überschreitungen ergeben sich lediglich 
für die Nordwestseiten der Bauflächen der Grundstücke 1 bis 3 in Höhe des 1. OG 
nachts. Mit 1 bis 2 dB(A) sind diese jedoch als geringfügig zu bezeichnen.  

Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Folglich muss der Schutz durch 
passive Maßnahmen erfolgen. Da übliche Bauweisen bereits ausreichende 
Schalldämm-Maße aufweisen, kann auf die Festsetzung von passiven 
Schallschutzmaßnahmen verzichtet werden.  

Altenholz,  den  07. September 2017 

 
(Dipl-Phys. Karsten Hochfeldt) 
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Quellen 

[1] BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz in der aktuellen Fassung 
[2] BauGB - Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung 
[3] BauNVO - Baunutzungsverordnung Stand 22.04.1993 
[4] DIN 18005-1 

Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 
Juli 2002 

[5] DIN 18005-1 Beiblatt 1 
Schallschutz im Städtebau –Berechnungsverfahren – Schalltechnische 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung  Mai 1987  

[6] 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung vom 12.06.1990  
[7] RLS-90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 
[8] DIN 4109-1 

Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, 2016-07 
[9] DIN 4109-2 

Schallschutz im Hochbau – Teil 1: 
Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, 2016-07 

[10] Gemeinde Kastorf Bebauungsplan Nr. 16  (Entwurf) 
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[11] Straßenverkehrsbelastungen für B 208 und L 92 Kastorf 
erhalten per E-Mail vom LBV am 05.09.2017 
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Anlage 2.1 

Belastungen L 92  
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Anlage 2.2 

Belastungen B 208  
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Anlage 3.2

Verkehrslärm in dB(A)

1. OG nachts

Lärmuntersuchung
B-Plan 14 Kastorf
M 1:1000
 

Legende:

Gebäude: grau
Straße: rot
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